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Synopse 2. Beratung

PK-Reglement: Anpassung Koordinationsabzug, Beiträge, Spargutschriften

Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Lesung im GGR vom 17. Sep-
tember 2024

Antrag StR vom 23. September 2025 für 2. 
Lesung im GGR

      Reglement über die Pensionskasse der Stadt 
Zug

Der Grosse Gemeinderat von Zug,

gestützt auf § 16 Abs. 2 Bst. b der Gemeindeordnung 
der Stadt Zug vom 1. Februar 20051),

beschliesst:

I.

Der Erlass SRS 1.7.3-1 (Reglement über die Pensi-
onskasse der Stadt Zug vom 9. Dezember 2014) 
(Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert:

§  5
Massgebender und beitragspflichtiger Jahreslohn

§  5 Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (aufgehoben) §  5 Abs. 3 (geändert)

3 Der beitragspflichtige Lohn bildet die Berechnungs-
grundlage für die Beiträge. Er entspricht dem anre-
chenbaren Lohn abzüglich Koordinationsabzug. Der 
Koordinationsabzug entspricht 25 Prozent des anre-
chenbaren Lohnes, höchstens aber dem Betrag der 
maximalen AHV-Altersrente.

3 Der beitragspflichtige Lohn bildet die Berechnungs-
grundlage für die Beiträge. Er entspricht dem anre-
chenbaren Lohn abzüglich Koordinationsabzug. Der 
Koordinationsabzug entspricht 2520 Prozent des an-
rechenbaren Lohnes, höchstens aber dem Betrag 
der maximalen AHV-Altersrente.

3 Der beitragspflichtige Lohn bildet die Berechnungs-
grundlage für die Beiträge. Er entspricht dem anre-
chenbaren Lohn abzüglich Koordinationsabzug. Der 
Koordinationsabzug entspricht 20 Prozent des anre-
chenbaren Lohnes, höchstens aber dem Betrag80 
Prozent der maximalen AHV-Altersrente.

4 Mitglieder mit mindestens 15 effektiven Beitragsjah-
ren können bei einer dauernden Lohnreduktion die 
Versicherung für den wegfallenden Teil der beitrags-
pflichtigen Besoldung auf eigene Kosten weiterfüh-
ren. Der Vorstand legt die Bedingungen fest.

4 Aufgehoben.

§  7
Höhe der Beiträge

§  7 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 (geändert) §  7 Abs. 2 (geändert)

1) SRS 1.1-1
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Lesung im GGR vom 17. Sep-
tember 2024

Antrag StR vom 23. September 2025 für 2. 
Lesung im GGR

1 Die Beiträge der aktiven Mitglieder in Prozenten des 
beitragspflichtigen Lohnes betragen:

1 Die Beiträge der aktiven Mitglieder in Prozenten des 
beitragspflichtigen Lohnes betragen:

Tabelle eingefügt Tabelle geändert: Zeile "25 bis 65" geändert; Zeile 
"66 bis 70" neu

Tabelle 1

2 Den aktiven Mitgliedern steht ab Alter 35 die Wahl 
offen, ihren Sparbeitrag um drei Prozentpunkte zu 
senken oder um drei Prozentpunkte anzuheben, wo-
bei die Spargutschriften gemäss § 8 entsprechend 
angepasst werden.

2 Den aktiven Mitgliedern steht ab Alter 35 die Wahl 
offen, ihren Sparbeitrag um drei Prozentpunkte zu 
senken oder um drei Prozentpunkte anzuheben, wo-
bei die Spargutschriften gemäss § 8 entsprechend 
angepasst werden.

3 Die Beiträge der Arbeitgebenden für die aktiven Mit-
glieder in Prozenten des beitragspflichtigen Lohnes 
betragen:

3 Die Beiträge der Arbeitgebenden für die aktiven Mit-
glieder in Prozenten des beitragspflichtigen Lohnes 
betragen:

Tabelle eingefügt Tabelle geändert: Zeile "55 bis 65" geändert; Zeile 
"66 bis 70" neu

Tabelle 2

Das Alter entspricht der Differenz zwischen dem lau-
fenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

Das Alter entspricht der Differenz zwischen dem lau-
fenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

4 Der Zusatzbeitrag der Arbeitgebenden beträgt 12% 
der laufenden Renten des Vorjahres.

4 Der Zusatzbeitrag der Arbeitgebenden beträgt 12% 
der laufenden Renten des Vorjahres. Er entfällt, so-
bald der Deckungsgrad der Kasse in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahren 113.5% übersteigt, spätestens 
aber am 31. Dezember 2030.

§  8
Sparguthaben, -gutschriften

§  8 Abs. 2

2 Die jährlichen Spargutschriften betragen: 2 Die jährlichen Spargutschriften betragen:
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Geltendes Recht
Ergebnis der 1. Lesung im GGR vom 17. Sep-
tember 2024

Antrag StR vom 23. September 2025 für 2. 
Lesung im GGR

Tabelle eingefügt Tabelle geändert: Zeile "55 bis 65" geändert; Zeile 
"66 bis 70" neu

Tabelle 3

Das Alter entspricht der Differenz zwischen dem lau-
fenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

Das Alter entspricht der Differenz zwischen dem lau-
fenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

II.

      Keine Fremdänderungen.      

III.

      Keine Fremdaufhebungen.      

IV.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt des Kantons Zug 
bekannt gegeben und in die Amtliche Sammlung der 
Ratsbeschlüsse aufgenommen.
Er tritt unter dem Vorbehalt des fakultativen Referen-
dums gemäss § 8 der Gemeindeordnung am 1. Ja-
nuar 2026 in Kraft.

Zug, .....

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG
 
Ivano De Gobbi, Präsident
Beat Werder, Stadtschreiber

Tabelle 1
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Alter des Mitgliedes Risikobeitrag Sparbeitrag

⋮

25 bis 65 2% 7.5%

66 bis 70 – 7.5%

Tabelle 2

Alter des Mitgliedes Risikobeitrag Sparbeitrag

⋮

55 bis 65 2% 16.5%

66 bis 70 – 14.5%

Tabelle 3

Alter des Mitgliedes Spargutschriften in % des beitragspflichtigen Lohnes

⋮

55 bis 65 24.0%

66 bis 70 22.0%


